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RS OGH 1997/11/26 7Ob323/97v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1997

Norm

ABGB §1380 H

Rechtssatz

Mit einer erfolgreichen Anfechtung wird ein Vergleich unwirksam, es ist daher in einem solchen Fall so vorzugehen, als

ob der Vergleich nie geschlossen worden wäre.

Entscheidungstexte

7 Ob 323/97v
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